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3 Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage 

(1) Für die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage des Kunden wendet der Errichter das 

beim Netzbetreiber übliche Verfahren3 an. Dies gilt auch bei Wiederinbetriebsetzung sowie 

nach Trennung oder Zusammenlegung. 

(2) Die Anlage hinter dem Netzanschluss bis zu der in Abschnitt 7.4 Abs. 2 definierten 

Trennvorrichtung für die Inbetriebsetzung der Kundenanlage bzw. bis zu den Haupt- oder 

Verteilungssicherungen darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch 

ein in ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb ge-

nommen werden. Die Anlage hinter dieser Trennvorrichtung darf nur durch ein in ein Instal-

lateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden. 

(3) Wenn die Anwesenheit des Errichters der Anlage bei der Inbetriebsetzung erforderlich 

ist, teilt der Netzbetreiber ihm dieses mit. 

 

4 Plombenverschlüsse 

(1) Anlagenteile, in denen nicht gemessene elektrische Energie fließt, werden plombierbar 

ausgeführt und sind nach den Vorgaben des Netzbetreibers zu plombieren. Dies gilt auch für 

Anlagenteile, die aus Gründen einer Laststeuerung unter Plombenverschluss4 genommen 

werden. 

(2) Plombenverschlüsse des Netzbetreibers oder des Messstellenbetreibers dürfen nur mit 

dessen Zustimmung geöffnet werden. Hat dieser eine allgemeine Zustimmung für das Öff-

nen von Plombenverschlüssen erteilt, so gilt das hierfür festgelegte Verfahren. Bei Gefahr 

dürfen die Plomben ohne Zustimmung des Netzbetreibers/ Messstellenbetreibers  entfernt 

werden. Eine Wiederverplombung ist zu veranlassen. 

(3) Haupt- und Sicherungsstempel (Stempelmarken oder Plomben) der geeichten Mess-

einrichtungen dürfen nach den eichrechtlichen Bestimmungen weder entfernt noch beschä-

digt werden. 

                                           
3  Siehe z. B. VDN-Vordruck „Anmeldung zum Netzanschluss“. 
4  Siehe „Anforderungen an Plombenverschlüsse“, herausgegeben vom VDN. 

 


